
Einfügungen zum Lernbrief 1060 

 

((Einfügung 1, S. 4)) 

Das E-Learning-Programm „Quickckeck HKP“ steht Arztpraxen und allen an der häuslichen 

Krankenpflege Interessierten im AOK-Gesundheitspartnerprotal zur Verfügung (vgl. 

www.aok-gesundheitspartner.de/bund/pflege/hkp). Mit konkreten Fallbeispielen wird 

Basiswissen vermittelt und anhand verschiedener Fallkonstellationen die Verordnung von 

häuslicher Krankenpflege durchgespielt. Machen Sie sich mit den einzelnen Produkten 

vertraut. Es lohnt sich! 

 

((Einfügung 2, S. 22, li. Spalte)) 

keine Pflegebedürftigkeit mit Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5 festgestellt ist  

 

((Einfügung 3, S. 22, re. Spalte)) 

 Er ist nicht pflegebedürftig und in keinem Pflegegrad eingestuft. 

 

((Einfügung 4, S. 22, re. Spalte)) 

 Er soll für drei bis vier Wochen (vorübergehend und weniger als acht Wochen) im 

Pflegeheim betreut werden. 

 

  

http://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/pflege/hkp


((Einfügung 5, S. 24)) 

5. Sachverhalt 
 
Sie sind Kundenberater im AOK-KundenCenter und Sabrina Tischer kommt zu Ihnen. Sie 
lebt in Berlin und kümmert sich heute um die Angelegenheiten ihres Vaters Werner Maag. 
 
Werner Maag lebt alleine in Unterbach und hat sich bei einem Sturz im Garten die 
Quadrizepssehne (Sehne an der Vorderseite des Oberschenkels) gerissen. Deshalb ist er 
seit 22.07. noch bis voraussichtlich 13.08. stationär im Diakonie-Krankenhaus in Oberbach.  
 
Für die Versorgung danach ist ein Aufenthalt im Pflegeheim „Haus am Berg“ geplant. 
Sabrina Tischer legt Ihnen den Antrag für diesen Aufenthalt (vgl. Anlagen 1 und 2) vor. 
 
Mit dem Pflegeheim „Haus am Berg“ (AOK-Vertragspartner) wurden folgende Preise 
vereinbart: 
 

Pflegegrad 
Pflegesatz 

pro Tag 
Unterkunft + Verpflegung  

pro Tag 
Investitionskosten  

pro Tag 

ohne Pflegegrad* 70,36 € 32,05 € 8,62 € 

1 60,27 € 68,89 € 8,62 € 

2 70,36 € 32,05 € 8,62 € 

3 86,54 € 32,05 € 8,62 € 

4 103,40 € 32,05 € 8,62 € 

5 110,96 € 32,05 € 8,62 € 

* bei Kurzzeitpflege ohne Pflegebedürftigkeit nach § 39c SGB V 
 
Aufgabe 
 
Prüfen Sie die Voraussetzungen zur Übernahme der Pflegeheimkosten. Beraten Sie Sabrina 
Tischer, in welcher Höhe insgesamt, für welchen Zeitraum und von wem die Kosten zu 
zahlen sind. 
 
Hinweis 
 
Die Lösung ist nicht zu begründen. Die Rechtsgrundlagen sind nicht zu nennen. 



Anlage 1 

Antrag auf Kurzzeitpflege 

bei fehlender Pflegebedürftigkeit 
 
Zu Ihrer Sicherheit (Datenschutzhinweis nach dem I. und XI. Sozialgesetzbuch):  

Die Daten werden zur Erfüllung unserer Aufgaben nach § 284 Abs. 1 Satz 4 SGB V zum Zwecke der Leistungserbringung 
der Kurzzeitpflege nach § 39c SGB V erhoben und verarbeitet. Ihr Mitwirken ist nach § 60 SGB I erforderlich. Beachten Sie 
bitte, dass fehlende Mitwirkung zu Nachteilen bei dem Leistungsanspruch nach § 39c SGB V führen kann. Ihre Daten dürfen 
wir im Rahmen gesetzlicher Pflichten und Mitteilungsbefugnisse an Dritte oder an Dienstleister weiterleiten, die von uns 
beauftragt wurden. Weitergehende Informationen rund um die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte finden Sie unter 
www.aok-bw.de/datenschutzrechte. Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch diese Informationen auch in Papierform zur Verfügung. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die AOK Baden-Württemberg, Presselstraße 19, 70191 Stuttgart oder unsere/n 
Datenschutzbeauftragte/n unter datenschutz@bw.bw.aok.de. Die Angabe der Telefonnummer und Ihres behandelnden Arztes oder 
die behandelnde Ärztin (Kennzeichnung mit *) ist freiwillig. Sie dient der schnellen Kontaktaufnahme bei Rückfragen zu Ihren 
Angaben. 

 
Ihre im Rahmen der genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung der 
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) verarbeitet. 

 

Persönliche Daten von Werner Maag 

geboren am 10.06.1957, KV-Nr. D771456789 

► Ich beantrage für die Zeit vom    15.08. bis       10.09. vollstationäre  
Kurzzeitpflege, weil meine Versorgung zu Hause vorübergehend nicht möglich ist. 

► Ich lebe allein:                               x ja           nein                  

► Meine im Haushalt lebende(n) Person(en) kann/können  
mich in dem erforderlichen Umfang nicht pflegen und  
versorgen: ja         x nein 

► Ich habe einen Antrag auf Pflegeleistungen gestellt: ja         x nein  

Derzeit bin ich unter der Telefonnummer*          0162 123456789 erreichbar. 

Pflegeeinrichtung 

► Name der Pflegeeinrichtung:     Haus am Berg 

► Anschrift der Pflegeeinrichtung:   Berg 15, 74629 Unterbach 

 

Der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin ist* 

Name:    Dr. Hartbrodt 

Anschrift:  Landstr. 105 

Ort:      74629 Unterbach Telefon:   09999 123-0 

 

14.08.    
Datum Unterschrift der bzw. des Versicherten oder der betreuenden oder bevollmächtigten 

Person (Bitte legen Sie – sofern noch nicht geschehen – eine Kopie des 
Betreuerausweises bzw. der Vollmacht bei. Vielen Dank.) 

 

K
P

1
0
0

 X
 

 X
 

Wichtig für Sie:  Der Antrag sollte der Krankenkasse möglichst vor Beginn der 
Kurzzeitpflege vorliegen. 

http://www.aok-bw.de/datenschutzrechte
mailto:datenschutz@bw.bw.aok.de


Anlage 2 

Ärztliche Bescheinigung zum Antrag auf Kurzzeitpflege  

bei fehlender Pflegebedürftigkeit  

 
Datenschutzhinweis:  

Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist § 284 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 39c 
SGB V und § 100 Abs. 1 SGB X. Die Angabe Ihrer Telefonnummer 
(Kennzeichnung mit *) erleichtert die Arbeit bei Rückfragen, ist jedoch freiwillig. 

 
Die Kurzzeitpflege ist notwendig wegen 

          x schwerer Krankheit             akuter Verschlimmerung einer Krankheit 

            einer chronischen Krankheit (Dauerzustand) 

Diagnosen 

1.    Quadrizeps-Sehnenruptur (Riss der Sehne des großen Beinstreckers 1 cm 

     oberhalb der Kniescheibe links, operative Naht am 24.07. 

2.    Mehrfachsturz wegen Gangunsicherheit           

 

Die Kurzzeitpflege ist notwendig wegen 

Körperpflege:                                x  ja     nein 

Mobilität:                                   x  ja     nein 

Ernährung:                 ja  x  nein 

Haushalt:                                   x  ja     nein 

Der umfangreiche grundpflegerische und hauswirtschaftliche Versorgungsbedarf ist aus 

medizinischer Sicht voraussichtlich erforderlich vom   15.08. bis 10.09.   

Die Versorgung im Rahmen der häuslichen Krankenpflege im Haushalt oder in der 

Wohnung ist 

 ausreichend                               x nicht ausreichend, 

weil 

 Patient lebt allein, der zurzeit sturzgefährdet ist 

 

Die Voraussetzungen für Pflegebedürftigkeit nach SGB XI liegen vor ja     x  nein      

 

 14.08. Diakonie-Krankenhaus, Oberbach, Chirurgische Abteilung I, Dr. Müller 
Datum Stempel/Unterschrift behandelnde/r (Krankenhaus-) Ärztin/Arzt 

Telefon-Durchwahl für Rückfragen*     0799 456-123 

 X
 

 X
 

 X
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Anlage 2 

((Einfügung 6. S. 26)) 

 

Lösung zu 5 

 

Voraussetzungen für die Kurzzeitpflege ohne Pflegebedürftigkeit 

(Kostenträger Krankenkasse) 

 

§ 39c SGB V 

 

 Leistungen der häuslichen Krankenpflege reichen nicht aus: 

Werner Maag lebt allein und kann sich zurzeit nicht selbst versorgen. 

 Schwere Krankheit insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt: 

Seine Quadrizeps-Ruptur ist eine schwere Krankheit und er ist seit 22.07. bis 

voraussichtlich 13.08. vollstationär im Diakoniekrankenhaus Oberbach. 

 Der Aufenthalt im Pflegeheim ist für eine Übergangszeit: 

Werner Maag ist vom 13.08. bis 10.09. im Pflegeheim „Haus am Berg“ 

 Keine Pflegebedürftigkeit mit Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5: 

Er ist in keinen Pflegegrad eingestuft und ein Pflegeantrag wird nicht gestellt. 

 Die Kurzzeitpflege wird in einer zugelassenen Einrichtung erbracht: 

„Haus am Berg“ ist ein zugelassenes Pflegeheim. 

 Dauer längstens acht Wochen: 

Der Aufenthalt ist vom 13.08. bis 10.09., für 29 Tage, also weniger als acht Wochen 

geplant. 

Werner Maag hat für den beantragten Zeitraum vom 13.08. bis 10.09. Anspruch auf die 

Kurzzeitpflege ohne Pflegebedürftigkeit. 

 

Kostenübernahme durch die AOK 

 Kostenübernahme der pflegebedingten Aufwendungen bis 1.612 €: 

70,36 € x 29 Tage = 2.040,44 € > 1.612 €   1.612 € 

            Die AOK (Krankenkasse) übernimmt 1.612 €. 

 

Eigenanteil von Werner Maag 

 Kosten über 1.612 €: 

2.040,40 € – 1.612 € = 428,40 € 

 Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten sind selbst zu tragen: 

32,05 € + 8,62 € = 40,67 € x 29 Tage = 1.179,43 € 

 Eigenanteil insgesamt: 

428,40 € + 1.179,43 € = 1.607,83 € 




